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Beschluss der Verkehrsministerkonferenz am 1./2. Oktober 2014 in Kiel



Punkt 4.2 der Tagesordnung: Aktionsplan Güterverkehr und Logistik



1.



Die Verkehrsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) zur Kenntnis. Sie bedauert, dass das BMVI die Länder bei der Weiterentwicklung des Aktionsplans Güterverkehr und Logistik nicht beteiligt.



2.



Die Verkehrsministerkonferenz stellt fest, dass aufgrund des internationalen Wettbewerbs Entlohnung und Arbeitsbedingungen zunehmend unter Druck geraten.



3.



Die Verkehrsministerkonferenz bittet das BMVI, zur Frühjahrssitzung der Verkehrsministerkonferenz 2015 zu berichten, wie eine Angleichung der Wettbewerbsbedingungen der Güterkraftverkehrsunternehmen auf dem gemeinschaftlichen Güterverkehrsmarkt in der EU erreicht werden kann.



4.



Die Verkehrsministerkonferenz fordert die Bundesregierung in Ergänzung zur Maßnahme 4b ("Alternative Antriebstechnologien fördern") des Aktionsplans auf, die von der Europäischen Kommission im Mai 2014 beschlossene "Strategie zur Verringerung der CO2-Emissionen von Lastkraftwagen und Bussen" aktiv und nachdrücklich zu unterstützen. Im Interesse von Klimaschutz und Energieeffizienz ist es sinnvoll, das bei Pkw und leichten Nutzfahrzeugen bereits erfolgreich etablierte Instrument von CO2-Grenzwerten auch für Lkw und Busse einzuführen.



5.



Die Verkehrsministerkonferenz fordert die Bundesregierung auf, mit einer neu aufzunehmenden Maßnahme in den Aktionsplan das fahrzeugtechnische Sicherheitsniveau durch verstärkten Einsatz von Assistenz systemen in Lkw und Bussen zu adressieren und sich auf europäischer Ebene für eine Mindestreifenprofiltiefe einzusetzen.
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Punkt 4.3 der Tagesordnung: Maßnahmen zur Unterstützung der Entwicklung innovativer Anwendungen der Satellitennavigation in Deutschland



1.



Die Verkehrsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) zur Kenntnis.



2.



Die Verkehrsministerkonferenz bittet das BMVI um regelmäßige Berichterstattung über die weitere Entwicklung in zweijährigem Rhythmus.
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Punkt 4.4 der Tagesordnung: Sachstand Bundesverkehrswegeplanung 2015



1.



Die Verkehrsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur zur Kenntnis.



2.



Die Verkehrsministerkonferenz bittet den Bund, bei der weiteren Erarbeitung des BVWP darauf zu achten, dass die Seehafenhinterlandverkehre unabhängig vom Hafenstandort insbesondere mit Blick auf ihre hohe Bedeutung für die Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, aber auch auf ihre Folgen für das deutsche Verkehrsnetz, berücksichtigt werden.



3.



Vor dem Hintergrund der potenziellen Kapazitäten der Binnenwasserstraßen und der aktuellen Verkehrsprognose, die zeigt, dass diese Kapazitäten derzeit nicht ausgeschöpft werden können, wird der Bund gebeten, bei Aufstellung des BVWP 2015 solche Maßnahmen beim Teil Wasserstraße zu priorisieren, die zu einer besseren Ausschöpfung dieser Potenziale führen. Damit wird eine bessere Entlastung der Engpässe im Rahmen des Gesamtverkehrssystems erreicht.



4.



Die Verkehrsministerkonferenz erwartet, dass alle von den Ländern angemeldeten Projekte für Straße, Schiene und Wasserstraße förmlich bewertet werden.
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Punkt 4.5 der Tagesordnung: Mobilität in Deutschland 2016 (MiD)



Die Verkehrsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur vom 15. August 2014 zur Kenntnis.
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Punkt 4.6 der Tagesordnung: Bewältigung des polizeilichen Einsatzgeschehens bei Fußballspielen; Sachstand zur Umsetzung der durch die IMK geforderten Maßnahmen durch DFB und DFL (NKSS-Bericht)



1.



Die Verkehrsministerkonferenz stellt fest, dass die Länder die in ihren Grenzen stattfindenden Fußballfanverkehre bedarfs- und sicherheitsgerecht abwickeln und dabei zum Teil auch bereits ihre unmittelbaren Nachbarländer einbeziehen.



2.



Sie begrüßt, dass sich für einen noch konkret zu verifizierenden Bedarf an länderübergreifenden Verkehren die Bundesarbeitsgemeinschaft der Aufgabenträger des Schienenpersonennahverkehrs (BAG-SPNV e. V.) unter Beteiligung des DFB, der DFL, der Bundespolizei sowie der Länder bemüht, ebenfalls zu einem sachgerechten Verfahren und Angebot zu gelangen.
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Punkt 4.7 der Tagesordnung: Einrichtung einer Informations- und Servicestelle für Präventionsplanung (ISeP)



1.



Die Verkehrsministerkonferenz nimmt das Schreiben der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder (IMK) vom 27. Juni 2014 zur Kenntnis und unterstützt den Ansatz einer Optimierung bei der Kriminalprävention durch die Einrichtung einer ISeP.



2.



Der Verkehrsbereich ist grundsätzlich offen dafür, der ISeP als Netzwerkpartner zur Verfügung zu stehen. Ansprechpartner wären hier die Länderverkehrsministerien in konkreten Einzelfällen.
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Punkt 4.8 der Tagesordnung: Cybersicherheit Kritischer Infrastrukturen



1.



Die Verkehrsministerkonferenz nimmt den Bericht des Arbeitskreises Verkehrsträgerübergreifende und EU-Angelegenheiten zur Kenntnis.



2.



Die Verkehrsministerkonferenz nimmt den mit Beschluss der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder (IMK) vom 13. Juni 2014 vorgelegten Abschlussbericht vom 7. Mai 2014 der Arbeitsgruppe Cybersicherheit und des Arbeitskreises V zur Bestandsaufnahme der Cybersicherheit Kritischer Infrastrukturen am Beispiel der Energiewirtschaft zur Kenntnis.



3.



Die Verkehrsministerkonferenz stimmt der Feststellung der IMK zu, dass die Gewährleistung der Cybersicherheit eine zentrale Herausforderung für Unternehmen der Kritischen Infrastrukturen ist.



4.



Die Verkehrsministerkonferenz verweist auf den Referentenentwurf zum Entwurf eines Gesetzes zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme (IT-Sicherheitsgesetz), der vom Bundesministerium des Innern (BMI) am 19. August 2014 vorgelegt wurde. Dieser sieht unter anderem die Bestimmung der Einrichtungen und Anlagen Kritischer Infrastrukturen für den Sektor Transport und Verkehr durch eine Rechtsverordnung des BMI im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur nach Anhörung der betroffenen Kreise sowie Meldepflichten für Betreiber der Kritischen Infrastrukturen vor. Die Verkehrsministerkonferenz



sieht



keine eigene Zuständigkeit



Unternehmen Kritischer Infrastrukturen im Verkehrsbereich.



zur Bestimmung von
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Punkt 4.10 der Tagesordnung: Verkehrsträgerübergreifender Lärmschutz in Verbindung mit



Punkt 4.11 der Tagesordnung: Schutz vor Lärm - Verbesserung der Grundlagen für Lärmschutzmaßnahmen



zu TOP 4.10 1.



Die Verkehrsministerkonferenz nimmt den Bericht des Arbeitskreises Verkehrsträgerübergreifende und EU-Angelegenheiten zur Kenntnis.



2.



Die Verkehrsministerkonferenz ist grundsätzlich der Auffassung, dass Verbesserungen des Verkehrslärmschutzes wünschenswert und anzustreben sind. Sie ist weiter der Auffassung, dass noch erheblicher Diskussions- und Abstimmungsbedarf dazu besteht. Sie verweist grundsätzlich auf die Beschlüsse, die bei den Verkehrsministerkonferenzen am 2./3. April 2014 in Leipzig (TOP 4.8 und 5.3) sowie am 6./7. November 2013 in Suhl (TOP 4.3) zu den Themen "Schutz vor Umgebungslärm - Verbesserung der Grundlagen für Lärmschutzmaßnahmen" und "Verringerung des Schienenverkehrslärms" gefasst wurden.



3.



Die Verkehrsministerkonferenz steht dem Beschluss der Umweltministerkonferenz, wonach der Bund gebeten wird, im Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) verkehrsträgerübergreifende Regelungen für den Schutz gegen Lärm an Straßen und Schienenwegen zu schaffen, kritisch gegenüber. Ein solcher Gesamtlärmschutz
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erfordert eine umfassende Rechtsgrundlage insbesondere für Sanierungs- und Ausgleichsansprüche, wofür das BImSchG nicht mehr der geeignete gesetzliche Rahmen ist. Für Straßen nach Landesrecht fehlt dem Bund die Gesetzgebungskompetenz. Eine substantielle Ausweitung der Lärmsanierung für den Bestand setzt außerdem eine durchgreifende Verbesserung der finanziellen Rahmenbedingungen bei allen Baulastträgern voraus. Die Verkehrsministerkonferenz weist überdies darauf hin, dass weder die im Rahmen der derzeit im Verfahren befindlichen Änderung der 16. BImSchV überarbeitete Berechnungsvorschrift Schall 03 [2012] für den Schienenlärm noch der vorliegende Entwurf der RLS-2014 zur Berechnung des Straßenlärms Hinweise auf verkehrsträgerübergreifende Regelungen enthalten. Die Verkehrsministerkonferenz bittet den Bund, eine rechtliche Grundlage für eine verkehrsträgerübergreifende Schallberechnung zu schaffen. 4.



Die Anforderungen an den Lärmschutz dürfen nicht dazu führen, dass Schienenverkehre auf die Straße verlagert werden. Die Verkehrsministerkonferenz lehnt daher die kurzfristige Einführung einer nächtlichen Betriebsbeschränkung für laute Güterzüge ab. Sie befürwortet die frühzeitige Vorbereitung ordnungsrechtlicher Maßnahmen ab 2020 zur Beschränkung für laute Güterwagen.



5.



Der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz wird gebeten, diesen Beschluss dem Vorsitzenden der Umweltministerkonferenz zu übermitteln.



zu TOP 4.11 1.



Die Verkehrsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) zur Kenntnis.



2.



Die Verkehrsministerkonferenz begrüßt die Erhöhung der Bundesmittel für die Lärmsanierung.



3.



Die Verkehrsministerkonferenz bittet den Bund, schnellstmöglich beim freiwilligen Lärmsanierungsprogramm die Abschaffung des Schienenbonus zu berücksichtigen.
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4.



Die Verkehrsministerkonferenz bittet das BMVI zu allen Aspekten des Verkehrslärmschutzes um eine intensive Zusammenarbeit mit den Ländern.



5.



Die Verkehrsministerkonferenz bittet das BMVI, über den Fortschritt bei der Verbesserung des Verkehrslärmschutzes in ihrer Herbstsitzung 2015 erneut zu berichten.
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Punkt 4.12 der Tagesordnung: Automatisiertes Fahren



1.



Die Verkehrsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) zur Kenntnis.



2.



Die Verkehrsministerkonferenz bittet das BMVI, über das im Plenum des Runden Tisches abgestimmte weitere Vorgehen in der Frühjahrssitzung 2015 zu informieren.
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Punkt 4.14 der Tagesordnung: Ausbau von Breitbandhochgeschwindigkeitsnetzen



1.



Die Verkehrsministerkonferenz nimmt den Bericht des Arbeitskreises Straßenbaupolitik zur Kenntnis.



2.



Die Verkehrsministerkonferenz begrüßt die Fertigstellung der "Hinweise für die Anwendung des Trenchingverfahrens bei der Verlegung von Glasfaserkabeln in Verkehrsflächen in Asphaltbauweise (H Trenching)" durch die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV). Die Hinweise sollten zukünftig bei Baumaßnahmen im Zuge der Bundes- und Landesstraßen, bei denen das Trenchingverfahren eingesetzt werden kann, Anwendung finden.



3.



Das als Grundlage für die Übergangszeit bis zur Veröffentlichung entsprechender Hinweise durch die FGSV erarbeitete "Arbeitspapier für Bauleistungen zur Glasfaserkabelverlegung – Sonderverfahren Mikro/Mini-Trenching (Stand: 22. Oktober 2012)" der durch die vom damaligen Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und der einschlägigen Industrie initiierten Focusgruppe "Mikro-/MiniTrenching" widerspricht in maßgeblichen Teilen den von der FGSV veröffentlichten H Trenching. Das Arbeitspapier ist deshalb nicht mehr anzuwenden und sollte zurückgezogen werden.



4.



Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur wird mit Bezug auf den Beschluss der Verkehrsministerkonferenz vom 18./19. April 2012 gebeten, die Umsetzung der Verlegetechniken Mikro- und Minitrenching in die Praxis wissenschaftlich zu begleiten und der GKVS zur Frühjahrssitzung 2016 zu berichten.



5.



Die Verkehrsministerkonferenz bittet ihren Vorsitzenden, diesen Beschluss an die Wirtschaftsministerkonferenz mit der Bitte um Kenntnisnahme weiterzuleiten. Gleichzeitig soll auch die Focusgruppe "Mikro-/Mini-Trenching" über den Beschluss unterrichtet werden.
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Punkt 5.1 der Tagesordnung: Revision der Regionalisierungsmittel



Die Übertragung der Aufgaben des Öffentlichen Personennahverkehrs auf die Länder ist eine Erfolgsgeschichte. In Artikel 106a Grundgesetz garantiert der Bund den Ländern, die mit der Regionalisierung verbundenen Lasten voll auszugleichen. Diese grundgesetzliche Verpflichtung steht damit nicht zur Disposition bei der aktuellen Neuordnung der BundLänder-Finanzbeziehungen. Die Länder sind sich darüber einig, dass die Verteilung der Mittel auf der Basis eines sach- und bedarfsgerechten Schlüssels erfolgen muss. Aufgrund der in einzelnen Ländern bestehenden Nachholbedarfe (auch aufgrund des veränderten Fahrplanangebots der DB AG) und der derzeit bestellten Verkehre ist von den Gutachtern der Länder eine künftige Mindest-Mittelausstattung von 8,5 Mrd. Euro mit einer auskömmlichen Dynamisierung (Ausgleich der Kostenentwicklung der Trassenund Stationspreise durch den Bund und 2-prozentige Dynamisierung der übrigen Kosten) ermittelt worden. Diese Ausstattung ist deshalb zwingend Grundlage des vorgelegten Verteilungsschlüssels, ebenso wie eine jährliche 1,25-prozentige Mindeststeigerung der heute in absoluten Zahlen zur Verfügung stehenden Mittel für jedes Land. Ausgehend vom heutigen Verteilungsschlüssel wird schrittweise ein Zielschlüssel gebildet, der sich je zur Hälfte aus den Einwohnern (Stand 2012) und den bestellten Zugkilometern (Anmeldungen 2015) zusammensetzt (Kieler Schlüssel entsprechend Anlage). Erkennbare Unwuchten zulasten einiger Mehrbedarfsländer, die auch nach dem neuen Verteilungsschlüssel deutlich unter dem Königsteiner Schlüssel liegen, sind zwingend
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abzumildern. Deshalb geben die westdeutschen Flächenländer, deren Zielquote über dem Königsteiner Schlüssel (2014) liegt, ein Drittel der Differenz zugunsten der Länder Bremen, Hamburg und Nordrhein-Westfalen ab. Mit einer dynamischen Umsetzung wird sichergestellt, dass in den Mehrbedarfsländern kurzfristig mehr Mittel zur Verfügung stehen. Der Zielschlüssel 2030 wird in 2019 zu 50 Prozent erreicht. Die Verkehrsministerkonferenz erwartet darüber hinaus von der DB Fernverkehr, dass sich das Unternehmen nicht weiter aus dem Fernverkehr in der Fläche zurückzieht, sondern umgekehrt aktiv daran arbeitet, eine auskömmliche Fernverkehrserschließung zu sichern. Der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz wird beauftragt, diesen Beschluss und den Beschluss der Sonder-Verkehrsministerkonferenz vom 11. Juli 2014 dem Vorsitzenden der Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder (MPK) zur anstehenden Jahreskonferenz zu übermitteln.
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Kieler Schlüssel in 2030 mit degressivem Verlauf



Anlage zu TOP 5.1
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Mittel 2015: 8,5 Mrd. mit 2,80% Dyn – Kieler Schlüssel in 2030 mit degressivem Verlauf:



Beispielrechnung
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Beschluss der Verkehrsministerkonferenz am 1./2. Oktober 2014 in Kiel



Punkt 5.2 der Tagesordnung: Novellierung der Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen - BOStrab



1.



Die Verkehrsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) zur Kenntnis.



2.



Das BMVI wird gebeten, einen Zeitplan für die Novellierung der BOStrab zu erarbeiten und dem Bund-Länder-Fachausschuss (BLFA) BOStrab bis Ende Oktober 2014 vorzulegen. Der Zeitplan soll mindestens Angaben zu folgenden Arbeitsschritten enthalten: a) Interne Anhörung im BMVI b) Rechtsförmlichkeitsprüfung c) Ressortanhörung d) Länderanhörung e) Verbandsanhörung f)



Notifizierungsverfahren nach Richtlinie 98/34/EG



g) Bundesratsverfahren 3.



Die Verkehrsministerkonferenz empfiehlt dem BMVI, die bisher in den Jahren 1987 bis 2013 inhaltlich erarbeiteten Technischen Regeln zur BOStrab (TR Strab) jeweils einzeln und unabhängig voneinander zur Notifizierung nach Richtlinie 98/34/EG an die Europäische Kommission weiterzuleiten.



4.



Die Verkehrsministerkonferenz empfiehlt dem BMVI zu prüfen, ob die bisher erarbeiteten TR Strab ganz oder teilweise inhaltlich in das bereits laufende Normungsprogramm



der



Europäischen



Kommission



auf



dem



Gebiet



der



innerstädtischen Schienenbahnsysteme (CEN/CENELEC-Mandat M 486 "Urban Rail") eingebracht werden können. 5.



Das BMVI wird gebeten, der Verkehrsministerkonferenz in der Frühjahrssitzung 2015 erneut über den aktuellen Stand zu berichten.
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Punkt 5.3 der Tagesordnung: Interoperabilität bei Informationssystemen und elektronischen Diensten im Öffentlichen Verkehr



1.



Die Verkehrsministerkonferenz nimmt die Strategie DELFI 2020 zur Kenntnis. Sie enthält insbesondere folgende Elemente: -



die Weiterentwicklung von DELFI zu einer leistungsfähigen nationalen Plattform für Interoperabilität im ÖPNV, die auch für Dritte zugänglich ist;



-



die Umsetzung der Anforderungen im Rahmen der IVS-Direktive 2010/40/EU;



-



die Ertüchtigung der regionalen Systeme mit dem Ziel der Verwendung national flächendeckender und einheitlicher Datenbestände, vollständiger Informationen über die Barrierefreiheit von Verbindungen und durchgehend dynamischer Fahrgastinformationen (Echtzeit und Anschlusssicherung).



2.



Die Verkehrsministerkonferenz bittet den Bund (BMVI), die Beteiligung der DB AG und deren für die Umsetzung der Strategie erforderlichen Daten - insbesondere des Fernverkehrs - kostenneutral sicherzustellen.



3.



Sie stimmt zu, dass die Umsetzung der Strategie in den jeweiligen Fachressorts, vorbehaltlich zur Verfügung stehender Haushaltsmittel, unterstützt wird.
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Punkt 5.4 der Tagesordnung: Chancengleichheit für Neubewerber im SPNV



1.



Die Verkehrsministerkonferenz nimmt den Bericht des Landes Sachsen-Anhalt zur Notwendigkeit von Änderungen der Anwendungspraxis im Zusammenhang mit der Reform der Besonderen Ausgleichsregelung für stromkosten- und handelsintensive Unternehmen auf neu gegründete Unternehmen zur Kenntnis.



2.



Die Verkehrsministerkonferenz vertritt die Auffassung, dass die Wettbewerbsnachteile von Neu- gegenüber Altunternehmen ausgeglichen werden müssen.



3.



Die Verkehrsministerkonferenz bittet die Bundesregierung, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) anzuweisen, den Auslegungsspielraum dahingehend zu nutzen, die geforderte Datenbasis bei neu auf den Markt eintretenden Unternehmen anzupassen und den exekutiven Spielraum auszuschöpfen.
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Punkt 6.1 der Tagesordnung: Falschfahrten auf Bundesfernstraßen



1.



Die Verkehrsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) vom 7. August 2014 zur Kenntnis.



2.



Die Verkehrsministerkonferenz bittet das BMVI, zur Frühjahrssitzung 2015 der Verkehrsministerkonferenz erneut zu berichten.
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Punkt 6.2 der Tagesordnung: Lärmsanierung an kommunalen Straßen



1.



Die Verkehrsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur zum Beschluss der Umweltministerkonferenz vom 9. Mai 2014 zur Lärmsanierung an kommunalen Straßen zur Kenntnis.



2.



Die Verkehrsministerkonferenz misst dem Lärmschutz an Straßen eine hohe Bedeutung zu. Sie unterstützt mit Bezug auf ihre Beschlüsse bei den Verkehrsministerkonferenzen am 19./20. November 2009 und 5./6. Oktober 2011 grundsätzlich die Entschließung des Bundesrates (BR-Drucksache 458/13 (Beschluss)) für ein nationales Förderprogramm zur Lärmsanierung an Straßen in kommunaler Baulast. Die in der Entschließung des Bundesrates geforderte Schaffung eines Finanzierungsprogrammes durch die Bundesregierung darf jedoch nicht zu Lasten der Mittel für die Verkehrswege des Bundes gehen.



3.



Die Verkehrsministerkonferenz bittet ihren Vorsitzenden, diesen Beschluss der Umweltministerkonferenz und der Finanzministerkonferenz zuzuleiten.
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Punkt 6.3 der Tagesordnung: Aufbewahrung digitaler Unterlagen für Taxameter



1.



Die Verkehrsministerkonferenz begrüßt die Aussage im Rundschreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 26. November 2010, die betont, dass die Verpflichtung zur Führung zuverlässiger digitaler Unterlagen über den Ursprung der Einnahmen auch für das Taxigewerbe gilt.



2.



Gesicherte digitale Aufzeichnungen über Fahrleistungen und Umsätze haben über den Bereich der Besteuerung hinaus auch besondere Bedeutung im Verfahren zur Erteilung von Genehmigungen für den Taxenverkehr. Mit Hilfe derartiger digitaler Aufzeichnungen lässt sich überprüfen, ob die Einnahmen im Taxigewerbe vollständig und verlässlich offengelegt werden, was ein wesentliches Merkmal der persönlichen Zuverlässigkeit als Genehmigungsvoraussetzung ist.



3.



Daher ist es wünschenswert, dass die Pflicht zur digitalen Aufzeichnung und Aufbewahrung der Unterlagen über die Einnahmen gesetzlich klargestellt wird. Hiermit könnte - auch vor Ablauf der im Rundschreiben des BMF genannten Übergangsfrist - wirksam unterstrichen werden, dass das Gewerbe vermehrte Anstrengungen zur Umstellung auf ein geeignetes Verfahren zur Sicherung der Anforderungen ergreifen muss.



4.



Die Verkehrsministerkonferenz bittet ihren Vorsitzenden, den Beschluss an das BMF zu übersenden.
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Punkt 6.4 der Tagesordnung: Auftragsverwaltung der Bundesfernstraßen



Die Verkehrsministerkonferenz bittet das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur um frühzeitige Unterrichtung und Beteiligung der Länder, soweit Änderungen der Regelung zur Auftragsverwaltung der Bundesfernstraßen vorgesehen werden.
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Punkt 7.1 der Tagesordnung: Beihilfeproblematik von Flughäfen



1.



Die Verkehrsministerkonferenz nimmt den Bericht des Arbeitskreises Luftverkehr zur Kenntnis.



2.



Die Verkehrsministerkonferenz begrüßt die Einbindung der Länder bei der Erarbeitung von nationalen Rahmenregelungen zur Umsetzung und Anwendung der EU-Beihilfeleitlinien.



3.



Die Verkehrsministerkonferenz bittet das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, die nationalen Rahmenregelungen nach Abstimmung mit den Ländern möglichst kurzfristig der EU-Kommission zur Notifizierung vorzulegen.
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Punkt 7.2 der Tagesordnung: Flugnavigationsanlagen und Ausbau der Windenergieerzeugung



1.



Die Verkehrsministerkonferenz nimmt den Bericht des Arbeitskreises Luftverkehr zu den aktuellen Entwicklungen zur Kenntnis.



2.



Die Verkehrsministerkonferenz begrüßt die Absicht des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), neue wissenschaftliche Erkenntnisse schnellstmöglich in die Entscheidungen nach § 18a LuftVG einfließen zu lassen, um die Interessen an einem Ausbau der Windenergie zu wahren, ohne dabei eine Gefährdung des Luftverkehrs herbeizuführen. Diese Erkenntnisse sollten daneben auch



in



eine



Neudefinition



der



Bereiche



im



Umfeld



von



Flugnavi-



gationseinrichtungen, in denen Störungen durch Bauwerke (vor allem Windenergieanlagen) zu erwarten sind, münden. 3.



Die Verkehrsministerkonferenz bittet das BMVI, die Länder über den weiteren Fortgang jeweils zeitnah unterrichtet zu halten.
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Punkt 7.4 der Tagesordnung: Reformbedarf bei der Planung von Flughäfen und Flugrouten



1.



Die Verkehrsministerkonferenz nimmt den Beschluss der 82. Umweltministerkonferenz (UMK) vom 9. Mai 2014 zu TOP 15 zur Kenntnis.



2.



Die Verkehrsministerkonferenz stellt fest, dass die in dem Sondergutachten des Sachverständigenrats für Umweltfragen (SRU) "Fluglärm reduzieren: Reformbedarf bei der Planung von Flughäfen und Flugrouten" vom März 2014 aufgeführten Handlungsempfehlungen auch wichtige, mit den Verkehrsinteressen vereinbare Ansätze enthalten. Dies betrifft insbesondere die folgenden von der UMK in ihrem Beschluss vom 9. Mai 2014 zu TOP 15 aufgegriffenen Punkte: -



Stärkung des aktiven Lärmschutzes,



-



Verbesserung des passiven Lärmschutzes nach Fluglärmgesetz,



-



bessere Verzahnung der Planfeststellungsverfahren und der Flugroutenfestsetzung,



-



Verbesserung des Lärmschutzes bei der Festlegung von Flugverfahren.



Die Verkehrsministerkonferenz bittet den Bund, bei der Erstellung des Luftverkehrskonzepts diese Handlungsempfehlungen des SRU zu berücksichtigen. 3.



Die Verkehrsministerkonferenz lehnt aus fachlichen Gründen insbesondere folgende Handlungsempfehlungen des SRU ab: -



Integration der Fluglärmschutzes in das Bundes-Immissionsschutzgesetz,



-



Festlegung von Immissionsgrenzwerten für Fluglärm,



-



Einführung der UVP-Pflicht für die Festlegung der Flugrouten,



-



Stärkung des Umweltbundesamtes bei der Festlegung von Flugverfahren.
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Punkt 7.5 der Tagesordnung: Hubschrauberlandeplätze an Krankenhäusern



1.



Die Verkehrsministerkonferenz schließt sich der Auffassung der Gesundheitsministerkonferenz, dass die Umsetzung der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 vom 5. Oktober 2012 zur Festlegung technischer Vorschriften und von Verwaltungsverfahren in Bezug auf den Flugbetrieb nicht zu einer Beeinträchtigung der Luftrettung führen darf, an.



2.



Die Verkehrsministerkonferenz erkennt an, dass Landemöglichkeiten von Hubschraubern an Krankenhäusern ein elementarer Bestandteil des zivilen Luftrettungssystems sind.



3.



Die Verkehrsministerkonferenz bittet die Bundesregierung, bei Umsetzung der Verordnung die sicherheitsrelevanten Aspekte des Luftverkehrs und die gesundheitsund gesellschaftspolitischen Interessen der Luftrettung in einen sachgerechten Ausgleich zu bringen.
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Punkt 8.1 der Tagesordnung: Tierschutzrechtliche Überwachung von Tiertransporten auf dem Seeweg



Die Verkehrsministerkonferenz bittet den Bund, sich auf internationaler Ebene dafür einzusetzen, dass Tierschutzbelange beim Transport von lebenden Tieren auf dem Seeweg stärker berücksichtigt werden.
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Punkt 8.2 der Tagesordnung: Strukturreform der WSV: Einbeziehung der Länder in vorbereitende Arbeitsgruppen zur regionalen Behördenstruktur der WSV



1.



Die Verkehrsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur zur Kenntnis.



2.



Die Verkehrsministerkonferenz nimmt zur Kenntnis, dass in Abkehr vom bisherigen Reformkonzept im Rahmen einer modifizierten Zielstruktur in Einheiten mit regionalen Kompetenzen das reviertypische Fachwissen erhalten bleiben und damit den besonderen Anforderungen an die jeweiligen Verkehrsräume Rechnung getragen werden soll.



3.



Die Verkehrsministerkonferenz bittet die Bundesregierung, die Länder weiterhin zeitnah über die neue Struktur der WSV im Detail zu informieren.



4.



Die Verkehrsministerkonferenz fordert die Bundesregierung auf, den in Aussicht gestellten dauerhaften Erhalt aller bisherigen Standorte der Wasser- und Schifffahrtsämter zu gewährleisten.
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Punkt 9 der Tagesordnung: Wahlen und Benennungen Wahl des Vorsitzes und des stellvertretenden Vorsitzes der VMK für die Amtsperiode 2015/2016



Die Verkehrsministerkonferenz wählt für den Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2016



Herrn Christian Pegel (Minister für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung des Landes Mecklenburg-Vorpommern)



zu ihrem Vorsitzenden und benennt Herrn Frank Horch (Senator für Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Freien und Hansestadt Hamburg) zu ihrem stellvertretenden Vorsitzenden.
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Punkt 10.1 der Tagesordnung: Verschiedenes Entgeltliche oder geschäftsmäßige Beförderung von Personen mit Kraftfahrzeugen



Die entgeltliche oder geschäftsmäßige Beförderung von Personen mit Kraftfahrzeugen unterliegt den Vorschriften des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG). Sie ist genehmigungspflichtig. Die entgeltliche Personenbeförderung mit Privatfahrzeugen und Privatfahrern



ist



danach



ohne



Genehmigung



nach



den



Regularien



des



Personenbeförderungsrechts verboten. Die Verkehrsministerkonferenz begrüßt die Initiativen aus dem Taxigewerbe, moderne Standards in der Personenbeförderung (digitale Taxameter, bargeldlose Zahlung, Fahrerausweise, internetbasierte Steuerungssysteme, Handy Apps) weiter zu entwickeln. Das deutsche Taxen- und Mietwagengewerbe trägt insofern zu einer Attraktivitätssteigerung des gesamten öffentlichen Personennahverkehrs bei.
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